
AA2003/ACT/Anhang II/de 1101

5. WETTBEWERBSPOLITIK

1. 31968 R 1017: Verordnung (EWG) Nr. 1017/68 des Rates vom 19. Juli 1968 über die An-

wendung von Wettbewerbsregeln auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsver-

kehrs (ABl. L 175 vom 23.7.1968, S. 1), geändert durch:

− 11972 B: Akte über die Beitrittsbedingungen und die Anpassungen der Verträge - Beitritt des 

Königreichs Dänemark, Irlands und des Vereinigten Königreichs (ABl. L 73 vom 27.3.1972, 

S. 14)

− 11979 H: Akte über die Beitrittsbedingungen und die Anpassungen der Verträge - Beitritt der 

Republik Griechenland (ABl. L 291 vom 19.11.1979, S. 17)

− 11994 N: Akte über die Beitrittsbedingungen und die Anpassungen der Verträge - Beitritt der 

Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden (ABl. C 241 vom 

29.8.1994, S. 21)
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Artikel 30 Absatz 3 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:

"Das Verbot des Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags gilt nicht für Vereinbarungen, Beschlüsse und 

aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die am Tag des Beitritts Österreichs, Finnlands und 

Schwedens bzw. am Tag des Beitritts der Tschechischen Republik, Estlands, Zyperns, Lettlands, 

Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloweniens und der Slowakei bestanden und infolge des Bei-

tritts in den Anwendungsbereich des Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags fallen, sofern sie innerhalb 

von sechs Monaten nach dem Tag des Beitritts so geändert werden, dass sie den Bestimmungen der 

Artikel 4 und 5 dieser Verordnung entsprechen. Dieser Unterabsatz gilt jedoch nicht für Verein-

barungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die am Tag des Beitritts 

bereits in den Anwendungsbereich des Artikels 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens fallen."
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2. 31986 R 4056: Verordnung (EWG) Nr. 4056/86 des Rates vom 22. Dezember 1986 über die 

Einzelheiten der Anwendung der Artikel 85 und 86 des Vertrages auf den Seeverkehr (ABl. L 378 

vom 31.12.1986, S. 4), geändert durch:

− 11994 N: Akte über die Beitrittsbedingungen und die Anpassungen der Verträge - Beitritt der 

Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden (ABl. C 241 vom 

29.8.1994, S. 21)

Artikel 26a erhält folgende Fassung:

"Artikel 26a

Das Verbot des Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags gilt nicht für Vereinbarungen, Beschlüsse und 

aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die am Tag des Beitritts Österreichs, Finnlands und 

Schwedens bzw. am Tag des Beitritts der Tschechischen Republik, Estlands, Zyperns, Lettlands, 

Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloweniens und der Slowakei bestanden und infolge des Bei-

tritts in den Anwendungsbereich des Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags fallen, sofern sie innerhalb 

von sechs Monaten nach dem Tag des Beitritts so geändert werden, dass sie den Bestimmungen der 

Artikel 3 bis 6 dieser Verordnung entsprechen. Dieser Artikel gilt jedoch nicht für Vereinbarungen, 

Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die am Tag des Beitritts bereits in den 

Anwendungsbereich des Artikels 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens fallen."
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3. 31993 R 1617: Verordnung (EWG) Nr. 1617/93 der Kommission vom 25. Juni 1993 zur 

Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 EWG-Vertrag auf Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüssen 

und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen betreffend die gemeinsame Planung und Koor-

dinierung von Flugplänen, den gemeinsamen Betrieb von Flugdiensten, Tarifkonsultationen im Per-

sonen- und Frachtlinienverkehr sowie die Zuweisung von Zeitnischen auf Flughäfen (ABl. L 155 

vom 26.6.1993, S. 18), geändert durch:

− 11994 N: Akte über die Beitrittsbedingungen und die Anpassungen der Verträge - Beitritt der 

Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden (ABl. C 241 vom 

29.8.1994, S. 21)

− 31996 R 1523: Verordnung (EG) Nr. 1523/96 der Kommission vom 24.7.1996 (ABl. L 190 

vom 31.7.1996, S. 11)

− 31999 R 1083: Verordnung (EG) Nr. 1083/1999 der Kommission vom 26.5.1999 (ABl. L 131 

vom 27.5.1999, S. 27)

− 32001 R 1324: Verordnung (EG) Nr. 1324/2001 der Kommission vom 29.6.2001 (ABl. L 177 

vom 30.6.2001, S. 56)

− 32002 R 1105: Verordnung (EG) Nr. 1105/2002 der Kommission vom 25.6.2002 (ABl. L 167 

vom 26.6.2002, S. 6).
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Artikel 6 a erhält folgende Fassung:

"Artikel 6a

Das Verbot des Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags gilt nicht für Vereinbarungen, Beschlüsse und 

aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die am Tag des Beitritts Österreichs, Finnlands und 

Schwedens bzw. am Tag des Beitritts der Tschechischen Republik, Estlands, Zyperns, Lettlands, 

Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloweniens und der Slowakei bestanden und infolge des Bei-

tritts in den Anwendungsbereich des Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags fallen, sofern sie innerhalb 

von sechs Monaten nach dem Tag des Beitritts so geändert werden, dass sie den Bestimmungen 

dieser Verordnung entsprechen. Dieser Artikel gilt jedoch nicht für Vereinbarungen, Beschlüsse 

und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die am Tag des Beitritts bereits in den Anwen-

dungsbereich des Artikels 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens fallen."

4. 31996 R 0240: Verordnung (EG) Nr. 240/96 der Kommission vom 31. Januar 1996 über die 

Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrags auf Gruppen von Technologietransfer-Verein-

barungen (ABl. L 31 vom 9.2.1996, S. 2)
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Artikel 11 wird durch folgenden Absatz ergänzt:

"(4) Das Verbot des Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags gilt nicht für Vereinbarungen, die am 

Tag des Beitritts der Tschechischen Republik, Estlands, Zyperns, Lettlands, Litauens, Ungarns, 

Maltas, Polens, Sloweniens und der Slowakei bestanden und infolge des Beitritts in den Anwen-

dungsbereich des Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags fallen, sofern sie innerhalb von sechs Monaten 

nach dem Tag des Beitritts so geändert werden, dass sie den Bestimmungen dieser Verordnung ent-

sprechen."

5. 31998 R 0447: Verordnung (EG) Nr. 447/98 der Kommission vom 1. März 1998 über die 

Anmeldungen, über die Fristen sowie über die Anhörung nach der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 

des Rates über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (ABl. L 61 vom 2.3.1998, S. 1) 

a) In Artikel 2 Absatz 2 wird das Wort "23facher" durch "33facher" ersetzt.

b) In Artikel 13 Absatz 4 wird das Wort "29facher" durch "39facher" ersetzt.

c) In Artikel 19 Absatz 1 wird das Wort "29facher" durch "39facher" ersetzt.

d) In Buchstabe E Absatz 5 des Anhangs wird das Wort "23facher" durch "33facher" ersetzt."
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6. 31999 R 0659: Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über besondere 

Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG-Vertrags (ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1) 

Artikel 1 Buchstabe b Ziffer i erhält folgende Fassung:

"i) unbeschadet der Artikel 144 und 172 der Akte über den Beitritt Österreichs, Finnlands und 

Schwedens, des Anhangs IV Nummer 3 und der Anlage zu diesem Anhang der Akte über den 

Beitritt der Tschechischen Republik, Estlands, Zyperns, Lettlands, Litauens, Ungarns, Maltas, 

Polens, Sloweniens und der Slowakei alle Beihilfen, die vor Inkrafttreten des Vertrages in 

dem entsprechenden Mitgliedstaat bestanden, also Beihilferegelungen und Einzelbeihilfen, 

die vor Inkrafttreten des Vertrages eingeführt worden sind und auch nach dessen Inkrafttreten 

noch anwendbar sind;"

7. 31999 R 2790: Verordnung (EG) Nr. 2790/99 der Kommission vom 22. Dezember 1999 über 

die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen 

und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen (ABl. L 336 vom 29.12.1999, S. 21) 
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Folgender Artikel wird nach Artikel 12 eingefügt:

"Artikel 12a

Das Verbot des Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags gilt nicht für Vereinbarungen, die am Tag des 

Beitritts der Tschechischen Republik, Estlands, Zyperns, Lettlands, Litauens, Ungarns, Maltas, 

Polens, Sloweniens und der Slowakei bestanden und infolge des Beitritts in den Anwendungs-

bereich des Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags fallen, sofern sie innerhalb von sechs Monaten nach 

dem Tag des Beitritts so geändert werden, dass sie den Bestimmungen dieser Verordnung ent-

sprechen."

8. 32000 R 2658: Verordnung (EG) Nr. 2658/2000 der Kommission vom 29. November 2000 

über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags auf Gruppen von Spezialisierungsver-

einbarungen (ABl. L 304 vom 5.12.2000, S. 3). 

Folgender Artikel wird nach Artikel 8 eingefügt:

"Artikel 8a

Das Verbot des Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags gilt nicht für Vereinbarungen, die am Tag des 

Beitritts der Tschechischen Republik, Estlands, Zyperns, Lettlands, Litauens, Ungarns, Maltas, 

Polens, Sloweniens und der Slowakei bestanden und infolge des Beitritts in den Anwendungsbe-

reich des Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags fallen, sofern sie innerhalb von sechs Monaten nach 

dem Tag des Beitritts so geändert werden, dass sie den Bestimmungen dieser Verordnung ent-

sprechen."
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9. 32000 R 2659: Verordnung (EG) Nr. 2659/2000 der Kommission vom 29. November 2000 

über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags auf Gruppen von Vereinbarungen über 

Forschung und Entwicklung (ABl. L 304 vom 5.12.2000, S. 7) 

Folgender Artikel wird nach Artikel 8 eingefügt:

"Artikel 8a

Das Verbot des Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags gilt nicht für Vereinbarungen, die am Tag des 

Beitritts der Tschechischen Republik, Estlands, Zyperns, Lettlands, Litauens, Ungarns, Maltas, 

Polens, Sloweniens und der Slowakei bestanden und infolge des Beitritts in den Anwendungsbe-

reich des Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags fallen, sofern sie innerhalb von sechs Monaten nach 

dem Tag des Beitritts so geändert werden, dass sie den Bestimmungen dieser Verordnung ent-

sprechen."

10. 32000 R 0823: Verordnung (EG) Nr. 823/2000 der Kommission vom 19. April 2000 über die 

Anwendung des Artikels 81 Absatz 3 EG-Vertrag auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen, 

Beschlüssen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen zwischen Seeschifffahrtsunter-

nehmen (Konsortien) (ABl. L 100 vom 20.4.2000, S. 24)
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Artikel 13 wird durch folgenden Absatz ergänzt:

"(3) Das Verbot des Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags gilt nicht für Vereinbarungen, 

Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die am Tag des Beitritts der 

Tschechischen Republik, Estlands, Zyperns, Lettlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, 

Sloweniens und der Slowakei bestanden und infolge des Beitritts in den Anwendungsbereich des 

Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags fallen, sofern sie innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag des 

Beitritts so geändert werden, dass sie den Bestimmungen dieser Verordnung entsprechen.".

11. 32002 R 1400: Verordnung (EG) Nr. 1400/2002 der Kommission vom 31. Juli 2002 über die 

Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und 

aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen im Kraftfahrzeugsektor (ABl. L 203 vom 1.8.2002, 

S. 30)

In Artikel 10 wird der derzeitige Absatz Absatz 1, und es wird folgender Absatz hinzugefügt:

"(2) Das Verbot des Artikels 81 Absatz 1 gilt nicht für Vereinbarungen, die am Tag des Bei-

tritts der Tschechischen Republik, Estlands, Zyperns, Lettlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, 

Sloweniens und der Slowakei bestanden und infolge des Beitritts in den Anwendungsbereich des 

Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags fallen, sofern sie innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag des 

Beitritts so geändert werden, dass sie den in dieser Verordnung festgelegten Bestimmungen ent-

sprechen."
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